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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Dipl.-Ing. Flicker und Genossen vom 

9. November 1989. Nr. 4466/J-NR/89, trRegional

förderung für das Waldviertel" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1 bis 6: 

"Was ist die Ursache für die Kürzung der Regionalförderungs

mittel im Bundesvoranschlag 1990 für das Waldviertel und das 

nördliche Weinviertel'?" 

Ist für Sie als zuständiger Minister die regionalpolitische 

Förderungswürdigkeit des Waldviertels nicht mehr gegeben'?" 

IfWelche Förderungsmaj3nahmen wurden im Jahr 1989 im einzelnen 

im Rahmen der regional- und strukturpolitischen Maßnahmen für 

das Waldviertel seitens Ihres Ressorts getätigt,?1f 

"Welche Förderungsmaj3nahmen sind für das Waldviertel im Jahr 

1990 vorgesehen'?" 
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"Werden Sie dafür sorgen, daß durch Umschichtungen im Rahmen 

Ihrer Ressortmittel im Jahr 1990 keine KUrzung der Förde

rungsmi ttel für das vJaldviertel eintri tt?" 

"Werden Sie für die Zukunft sicherstellen, daß Budgetmittel 

aus der regional- und strukturpolitischen Förderung für das 

vJaldviertel im notwendigen Umfang sichergestellt werden'?" 

Im Jahr 1989 wurden bisher im Rahmen der Regionalen Sonder

f8rderungsaktion Waldviertel für 4 industrielle Investitions

vorhaben (Projektkosten rund S 55 Mio.) Förderungen von 

insgesamt S 6,25 Mio. genehmigt (davon 1/2 Bund); damit 

sollen 66 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Bekanntlich läuft die Geltungsdauer der gemeinsamen Regional

förderungsaktionen des Bundes und der Länder generell mit 

Ende 1989 aus - einzige Ausnahme sind die Sonderförderungsak

tionen für die Obersteiermark, die bis Ende 1990 befristet 

sind. 

Nach der Förderungspraxis werden die Förderung bzw. zumindest 

die 2. Tranche einer Förderung erst nach DurchfUhrung der 

geförderten Investitionen und Nachweis der Förderungsauflagen 

ausbezahlt. 

Die im Budget 1990 bei der Regionalförderung ausgewiesenen 

Zahlen geben den Auszahlungsbedarf wieder, der sich aus den 

Verpflichtungen aus Förderungszusagen ergibt, deren Anträge 

bis Laufzeitende (1989) eingelangt sind. 
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Die Problemgebiete des Waldviertels werden auch bei der ab 

1.1.1990 geltenden neuen Regionalförderung (Regionale In

novationsprämie) zu den Förderungsgebieten zählen und daher 

innovative Vorhaben von Unternehmen im Waldviertel im Rahmen 

dieser Aktion gefördert werden können. 

Wieviel vom gesamten Genehmigungsrahmen (Bund und Länder auf 

3 Jahre rund S 800 Mio.) auf das Waldviertel entfällt, ist 

mit dem Land Niederästerreich noch auszuhandeln. 

Natlirlich stehen die Mittel des ERP-Fonds und des Innova

tions-. und Technologiefonds auch flir das Waldviertel weiter

hin zur VerfUgung. 

Wien. am ~. Jänner 1990 

Der Bundesminister 
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